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Unentgeltlich für Mitglieder

Zur Notiznahme.
Die Mitglieder des Schweizerischen Geometervereins werden

anmit ersucht, Adressänderungen bis spätestens zum 20.
Dezember an H. Müller, Stadtgeometer, Luzern mitzuteilen,
damit dieselben für das Mitgliederverzeichnis pro 1914
Berücksichtigung finden können.

Pour prendre note.
Les membres de la Société Suisse des Géomètres sont

priés de faire part des changements de domicile à H. Müller,
Stadtgeometer, Lucerne, avant le 20 décembre prochain.
Après ce délai il ne sera plus possible de corriger l'état des
membres qui va reparaître au commencement de 1914.

Mitteilung
des eidgenössischen Grundbuchamtes.

Das eidgenössische Grundbuchamt wird auch für das Jahr
1914 ein Verzeichnis der zu den schweizerischen
Grundbuchvermessungen zugelassenen Geometer herausgeben. Die Herren
Geometer werden ersucht, allfällige Adressänderungen dem
eidgenössischen Grundbuchamt, Archivstrasse 15 in Bern, möglichst
bald mitzuteilen.
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Communiqué
du Bureau fédéral du Registre foncier.

Dans le but de rectifier la liste des géomètres admis à

participer aux mensurations cadastrales suisses, qui sera publiée
à nouveau pour l'année 1914, nous prions MM. les géomètres
du registre foncier de nous faire part des changements de
domicile survenus au cours de l'année 1913.

Schweizerischer Geometerverein.
Auszug aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 22. und 23. Nov. 1913

in Olten.

1. Mutationen. Ausführliche Liste siehe am Schlüsse des

Auszuges. An die dem Schweizerischen Geometerverein noch
ferne stehenden Berufskollegen der deutschen und welschen Schweiz
soll ein Einladungszirkular zum Beitritt in den Berufsverband
gerichtet werden. Der Vorstand zählt dabei auf eine lebhafte
anwerbende Unterstützung seiner Mitglieder und hofft, dass auch
die für heute und später in Aussicht genommenen beruflichen
Kurse Veranlassung geben werden zu zahlreichen Anmeldungen
zuhanden des neuen im Januar 1914 erscheinenden
Mitgliederverzeichnisses.

2. XIII. Hauptversammlung Bern 1914. Die von der
nächstjährigen Festsektion gewünschten und mit ihren Vertretern
geführten Beratungen bestimmen als Abhaltungstag der Versammlung:

Sonntag den 7. Juni 1914. Die Versammlung wird im
Kongresssaal der Ausstellung abgehalten, der für den ganzen
Tag zur Verfügung steht; das offizielle Bankett wird ausserhalb
der Ausstellung stattfinden. Für den Montag ist in der
Ausstellung ein zwangloses gemeinsames Mittagessen und eine
Abendzusammenkunft vorgesehen, wofür sich wie auch für
Quartierbesorgung und Uebriges die Festsektion bemühen wird. Die
Mitglieder werden demgemäss heute schon gebeten, die bezeichneten

Tage sich zu reservieren.
3. Einführungskurs. Die Zahl der Angemeldeten beträgt

115. Bisher gepflogene Rücksprachen mit den massgebenden
Schulbehörden lassen die Aufnahme des Kurses an die
eidgenössische technische Hochschule in Zürich für gesichert gelten.
Für die spezielle Organisation und Durchführung, Beratung des
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